Beschlussvorlage
VIII/0211/25 Satzung der Stadt Aschersleben iber die Festsetzung der Realsteuerhebesétze

07.08.2025

Seite 1 von 3

STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspunkt

Vorlage Nr. Dezernat |

VIiil/0211/25 AZ: D |/mi-au

ffentlich
Nr. | Gremium Datum ja nein | Enth.
1 . |Finanz- und Verwaltungsausschuss 20.08./10.09.2025 | 2 0 7
2 . | Ortschaftsrat Drohndorf - Anhérung 04.09.2025 2 0 4
3. | Orischaftsrat Freckleben - Anhérung 22.09.2025 2 3 0
4 . | Ortschaftsrat Grof3 Schierstedt - Anhérung | 15.09.2025 2 0 5
5. | Ortschaftsrat Klein Schierstedt - Anhérung | 08.09.2025 0 3 0
6 . | Ortschaftsrat Mehringen - Anhdrung 16.09.2025 2 1 3
7 . | Ortschaftsrat Neu Kénigsaue - Anhérung 11.09.2025 0 2 1
8 . | Ortschaftsrat Schackenthal - Anhérung 24.09.2025 4 1 0
9 . | Ortschaftsrat Schackstedt - Anhérung 24.09.2025 1 3 1
10. | Ortschaftsrat Westdorf - Anhdrung 16.09.2025 0 5 0
11. | Orischaftsrat Wilsleben - Anhérung 22.09.2025 0 6 0
12. | Ortschaftsrat Winningen - Anhérung 04.09.2025 2 0 4
13. | Stadtrat 25.09.2025 - mehrheitlich mit

Anderung bestétigt -

Satzung der Stadt Aschersleben Gber die Festsetzung der Realsteuerhebesadtze

Die Haushaltssatzung bildet die Rechtsgrundlage fir die Haushaltsfihrung eines Haushaltsjahres.
Sie enthélt auch die Festsetzung der Steuersdtze, soweit diese nicht gemaf3 § 100 Abs. 2 Ziffer 5
KVG LSA in einer gesonderten Steuersatzung festgelegt sind.

Die bisher geltende Hebesatzsatzung war aufgrund der Neuregelungen des Grundsteuerrechts
zum 01.01. 2025 nur fir das Jahr 2025 giiltig.

Es macht sich daher erforderlich, vom Erlass einer Hebesatzung Gebrauch zu machen und die
Hebesatze unter Beachtung der Neubewertung der Grundsticke durch die Finanzbehdrden neu
festzusetzen.

Rechtlich méglich und notwendig kann unabhéngig vom Beschluss und der Genehmigung der
Haushaltssatzung fiir das Jahr 2026 die Stadt Aschersleben die Hebesétze fir die Realsteuern
gemdf § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG) und § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG)

festsetzen.

Die Hebesdtze der Stadt Aschersleben und ihrer 11 Ortsteile fir die Grundsteuer B sind gegeniiber
der Satzung der Stadt Aschersleben Uber die Festsetzung der Realsteuerhebesdtze verdndert
worden.

Fir die Grundsteuer B lagen der Bemessung bis zum Jahr 2024 héhere Einheitswerte zu Grunde.
Mit der Neubewertung durch das Finanzamt macht es sich daher erforderlich, die Hebesdtze zu
erhdhen, um das bisherige Steueraufkommen aus dem Jahr 2024 erreichen zu kénnen.
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Bei der Grundsteuer A ist bisher durch die der Stadt Aschersleben mitgeteilten und durch die Stadt
bearbeiteten Werte der Steverbetrag um ca. 177.300,00 Euro geringer als im Jahr 2024. Um den
Steuerbetrag von 2024 zu erreichen, muss der Hebesatz auf 833 v. H. festgesetzt werden.

Bei der Grundsteuer B wird fiir das Haushaltsjahr 2024 ein Soll-Fehlbetrag von ca. 476.000,- Euro
erwartet. Hier muss der Hebesatz auf 508 v. H. festgesetzt werden, will man den Steuerbetrag von
2024 erreichen. Da die Bemessungsgrundlage sich  Uberdurchschnitlich  bei den
Geschéftsgrundsticken verringert hat, empfiehlt die Verwaltung, von der Méglichkeit eines
differenzierten Hebesatzes fir die Grundsteuer B Gebrauch zu machen. Sodann betrégt der
Hebesatz fir sogenannte Nichtwohngrundstiicke 774 v. H. und fir sogenannte Wohngrundsticke

481 v. H..

Der Hebesatz fir die Gewerbesteuer bleibt unverdndert bei 430 v. Hundert.

Zustandigkeit: § 45 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA, § 25 Abs. 2 GrStG, § 16 Abs. 2 GewStG
Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieBt die in der Anlage beigefiigte Satzung der Stadt Aschersleben iber die
Festsetzung der Realsteuerhebesétze fir das Jahr 2026.

Oberbirgermeister

Anlage
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

1. PlanméBige Aufwendung/Auszahlung oder planméBige(r) Ertrag/Einzahlung:
planmaBige Aufw./Ausz. Buchungsstelle
Buchungsstelle
Buchungsstelle

planméBige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle
Buchungsstelle
Buchungsstelle

2. UberplanméBige oder auBerplanméBige Aufwendung/Auszahlung:

[ ] oberplanméaBig []  auBerplanméBig
Es entstehen unmittelbare Ausgaben von: EUR
Zur Deckung werden verwendet:
Buchungsstelle
Buchungsstelle
Buchungsstelle
3. Ubersehbare Folgekosten:

An Folgelasten entstehen Kosten in Héhe von: EUR

erwartete Einnahmen: EUR
X anzeigepflichtig [[]  genehmigungspflichtig
Xl Bekanntmachung X Anderung im Ortsrecht

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN:

Stellenerweiterung Stellenreduzierung
DEMOGRAFIE-CHECK:
Die MafBnahme ist demografierelevant: [] Ja [ ] Nein
Die MaBBnahme ist verantwortbar: [] Ja [ ] Nein

Weiterfihrende Ausfihrungen zum Demografie-Check in der Begriindung

BEMERKUNGEN:
[] zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat
Projektverantwortlicher/Ansprechpartner:

Dezernent



	Nummer
	Gremium
	Datum
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_name
	FLD_vocdat
	FLD_vobetr
	FAuswirkung
	Text20
	TEXT30
	Text21
	Text31
	Text32
	Text33
	Kontrollkästchen15
	Kontrollkästchen27
	Text34
	Text35
	Text36
	Text37
	Kontrollkästchen28
	Kontrollkästchen29
	Kontrollkästchen20
	Kontrollkästchen30
	Kontrollkästchen21
	TEXT43
	TEXT44
	Kontrollkästchen32
	Text40
	Text41
	Text42

